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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Euthanasie, aktive Sterbehilfe, Selbsttötung, Tod auf
Verlangen oder Beihilfe zum Selbstmord: Wie immer
Sie diese Sterbehilfe bezeichnen wollen, sie ist ein

Tabu, sogar in der palliativen Medizin und Pflege.
Ein Tabu steht immerfür eine Problematik, die
existiert, wenn auch im Verborgenen, und es ist
bekannt, dass es wahrscheinlich eine grosse Grauzone

(wie früher beim Schwangerschaftsabbruch) für
aktive Euthanasie gibt.

Deshalb möchten wir Ihnen zu diesem brisanten
Thema unterschiedliche Meinungen vorlegen. In
den ausgewählten Artikeln werden ethische Fragen
gestellt, die uns herausfordern, uns mit dem Dilemma

auseinander zu setzen, bei dem wir, was immer

wir entscheiden, ein ethisches Prinzip verletzen. Bei
diesem Dilemma gibt es nicht einfach eine Lösung,
sondern es geht um die Wahl zwischen schlechten

oder weniger schlechten Alternativen. Wenn wir uns

ethische Fragen stellen, geht es darum, darüber
nachzudenken, ob das, was wir tun, gut und richtig
ist, und ob wir keinen Schaden zufügen. Wir müssen

diese Herausforderung annehmen, denn unser Handeln

ist immer ethisch, weil es in menschliches
Leben eingreift und an dessen Gestaltung mitwirkt.
Dies bedeutet, dass wir uns unserer eigenen
Werthaltung bewusst sein müssen und unser verantwortliches

Handeln auch mit ethischen Prinzipien
begründen können.

Durch die Auseinandersetzung mit der Sterbehilfe
werden wir sensibilisiert für Probleme, für Leiden

undfür mögliche Sterbewünsche von Patienten. In

einer guten Palliativpflege werden diese Fragen
ernst genommen. Wir müssen uns aber auch bewusst

sein, dass selbst bei einer ausgezeichneten Betreuung

das Verlangen nach aktiver Sterbehilfe geäussert

wird, was noch nicht heisst, dass aufdieses

Verlangen eingegangen werden soll.

Leider ist die heutige passive Sterbehilfe, das

«Sterben lassen», keine echte Alternative zur aktiven

Sterbehilfe, da sie nach wie vor oftmals zufällig
ist und paternalistisch gehandhabt wird.

So sind sterbende Menschen, immer wieder
Betreuerinnen und Betreuern ausgeliefert, die ein
persönliches Urteil fällen, ob und wieviel Behandlung
sinnvoll ist. Der Wunsch des Betroffenen wird dabei

nicht immer berücksichtigt. Zufällig kann die

Entscheidung sein, weil sie nicht von festgelegten
Richtlinien (Standards) und ethischen Prinzipien
geleitet wird, sondern vom diensthabenden Personal

gefällt wird und dessen Erfahrung und Einstellung
zu Sterben und Leben, Macht und Machtlosigkeit
widerspiegelt.

Die Palliativmedizin und -pflege will sich noch

vermehrt dafür einsetzen, dass mit allen zur Verfügung

stehenden Mitteln, das physische, psychische
soziale und spirituelle Leiden am Ende des Lebens

gelindert, getragen und ausgehalten werden kann.

Vielleicht leistet die kontroverse Debatte um die

Legalisierung der aktiven Euthanasie einen Beitrag,
indem ein Tabu diskutiert wird und die Gesellschaft

zu ethischen Fragen Stellung nehmen muss.

Das Ende des Lebens werden wir nicht «in den

Griff» bekommen. Wir wünschen uns, dass für die

Mehrzahl der leidenen Menschen eine anteilnehmende,

lindernde Behandlung und Pflege möglich
ist.

Irène Bachmann-Mettler
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